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Abstract

This article focuses on the incentive compatibility of existing compensation schemes
for the indemnification of costs and losses of animal disease outbreaks in the member
states of the EU. It is shown that efficient animal disease risk management basically
requires compensation of costs and losses. The financing and indemnification princi-
ples of the compensation systems in the European Union however provide adverse in-
centives and result in inefficient livestock production structures and insufficient loss
prevention activities of livestock holders. Guidelines are provided for the institutional
arrangement and the financing and indemnification policy of compensation systems
that allow for efficient animal disease risk management.

Zusammenfassung

Der Beitrag enthält eine anreiztheoretische Analyse der Versicherungssysteme, die
zur Entschädigung von Kosten und Verlusten aus Tierseuchenausbrüchen in den EU-
Mitgliedsländern eingerichtet sind. Es wird gezeigt, dass Kompensationszahlungen zur
Erzielung effizienter Schadenverhütungsanreize prinzipiell notwendig sind. Die der-
zeitigen Regeln zur Finanzierung der Risikokosten und Kompensation von Schäden in
der EU beinhalten jedoch Fehlanreize, die zu ineffizienten Produktionsstrukturen und
zu geringen Schadenverhütungsanstrengungen von Tierhaltern führen. Darauf aufbau-
end werden Grundprinzipien für den institutionellen Aufbau und die Finanzierungs-
und Kompensationsregeln anreizkompatibler Entschädigungssysteme entwickelt.
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262 Bernhard Hirsch und Martin Nell

1. Einleitung

Der Ausbruch einer hochinfektiösen Tierseuche1 und die daraufhin einzu-
leitenden Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung verursachen erhebliche öko-
nomische Kosten. Sie entstehen innerhalb des landwirtschaftlichen Sektors
insbesondere durch das präventive Schlachten gesunder Herden, die in der
Umgebung des Ausgangspunktes eines Seuchenausbruchs gehalten werden
oder in direktem bzw. indirektem Kontakt mit erkrankten Herden standen, so-
wie durch weitere Maßnahmen der Seuchenbekämpfung, z. B. durch tempo-
räre Bewegungsverbote für Tiere, die kostspielige Eingriffe in landwirtschaft-
liche Produktionsabläufe darstellen (Meuwissen et al., 2003). Der Ausbruch
der Schweinepest in Teilen Europas im Jahr 1997 verdeutlicht das enorme
Ausmaß der Schäden, die durch die notwendigen Schlachtungen und Restrik-
tionen zur Bekämpfung hochinfektiöser Tierseuchen entstehen können. Allein
in den von dieser Epidemie besonders betroffenen Niederlanden summierten
sich die Kosten und Verluste des Tier produzierenden Sektors auf nahezu 1,5
Mrd. Euro. Dieser Betrag entfiel auf 13.000 Schweinefarmen, deren Betrieb
von Seuchenbekämpfungsmaßnahmen gestört oder ganz unterbunden wurde.
In nicht einmal jedem dreißigsten dieser Betriebe war ein Infektionsfall zu
verzeichnen (Europäische Kommission, 2006, 23 f.). Noch gravierender sind
die gesamtwirtschaftlichen Konsequenzen eines Ausbruchs hochinfektiöser
Tierseuchen. Über 60 % der auf fast 13,6 Mrd. Euro geschätzten Kosten und
Verluste im Vereinigten Königreich in Folge des Ausbruchs der Maul- und
Klauenseuche im Jahr 2001 fielen außerhalb des Tier produzierenden Sektors
an.2 Aufgrund des zunehmenden Handels mit Tieren und Tierprodukten in-
folge der Globalisierung, der zunehmenden Mobilität der Bevölkerung sowie
der fortschreitenden Öffnung der EU ist in Zukunft mit einer Zunahme des
Tierseuchenrisikos zu rechnen.

Hochinfektiöse Tierseuchen sind ein Existenz bedrohendes Risiko für ein-
zelne Tierproduzenten.3 Aufgrund ihres hohen Schadenpotenzials stellen Tier-
seuchen aber auch ein erhebliches gesamtwirtschaftliches Risiko dar, das mit
dem Risiko aus Naturkatastrophen und terroristischen Attacken vergleichbar
ist. Beispielsweise wurden die volkswirtschaftlichen Schäden, die durch die
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1 Als hochinfektiöse Tierseuchen werden hier Tierkrankheiten bezeichnet, die relativ
leicht durch direkten bzw. indirekten Kontakt oder sogar durch Luft übertragen werden
können und daher ein hohes epidemisches Potenzial beinhalten, wie z. B. Schweinepest,
Maul- und Klauenseuche oder Vogelgrippe. Ausführliche Informationen zu den bedeu-
tendsten Tierkrankheiten bietet die Welttiergesundheitsorganisation OIE auf ihrer
Homepage unter www.oie.int.

2 Über 95 % der Verluste außerhalb des Tierproduktionssektors stellten Tourismus-
einbußen dar. Vgl. Europäische Kommission (2006, 25 ff.).

3 Vgl. Grannis et al. (2006). Insbesondere für Landwirte, die hinsichtlich ihrer Ein-
kommensquellen wenig diversifiziert sind, können Seuchenausbrüche Existenz bedro-
hend sein.
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Anreizkompatibilität von Entschädigungssystemen 263

Maul- und Klauenseuche 2001 im Vereinigten Königreich verursacht wurden,
in Europa nur von den Schäden des August-Hochwassers im Sommer 2002
übertroffen, die auf 16,5 Mrd. � volkswirtschaftliche Schäden4 beziffert wer-
den. Im Gegensatz zu den Risiken aus Naturkatastrophen und Terrorismus,
die in den letzten Jahren Gegenstand intensiver ökonomischer Untersuchungen
waren,5 wurde das Tierseuchenrisiko in der ökonomischen Literatur bislang
weitestgehend vernachlässigt.6 Die Abstinenz ökonomischer Untersuchungen
zu diesem Gebiet ist nicht gerechtfertigt, weil das Management von Tier-
seuchenrisiken mit einer Reihe von Besonderheiten verbunden ist, die eine
spezifische Analyse nahe legen:

� Sowohl die Ausbruchshäufigkeit als auch die Schadenhöhe des Tierseuchen-
risikos ist in hohem Maße beeinflussbar. Dies unterscheidet Tierseuchen-
risiken beispielsweise von Naturkatastrophen, bei denen häufig zwar die
Schadenhöhe, kaum aber die Schadenhäufigkeit von den Betroffenen be-
einflusst werden kann. Einem effizienten Risikomanagement kommt daher
beim Tierseuchenrisiko eine herausragende Bedeutung zu. Die Anreize für
die Produzenten, effizientes Risikomanagement zu betreiben, werden von
der Ausgestaltung der Absicherung von Tierseuchenrisiken stark beeinflusst.
Dies gilt unabhängig davon, ob die Absicherung im Rahmen eines Versiche-
rungssystems oder durch staatliche Unterstützungszahlungen erfolgt. Die
sorgfältige Analyse der Wirkungen eines Systems zur Absicherung von Tier-
seuchenrisiken auf die Anreize zum Risikomanagement ist deshalb uner-
lässlich.

� Das Tierseuchenrisiko ist ein klassisches Ansteckungsrisiko: Der Ausbruch
einer Tierseuche erhöht die Wahrscheinlichkeit massiv, dass benachbarte
oder durch Handel in Kontakt stehende Tierbestände ebenfalls infiziert
werden. Da z. B. Biosicherheitsinvestitionen die Wahrscheinlichkeit eines
Infektionsfalls auf einem Betrieb verringern, sinkt auch die Wahrscheinlich-
keit eines Infektionsfalls in anderen Betrieben, die in der betreffenden Re-
gion liegen bzw. durch Verkehr in Kontakt mit dem Betrieb stehen.7 Scha-
denprävention ist deshalb stets mit positiven externen Effekten verbunden.
Gelingt es nicht, diese zu internalisieren, wird weniger Risikomanagement
betrieben, als gesamtgesellschaftlich wünschenswert wäre. Dieses Exter-
nalitätenproblem im Hinblick auf Risikomanagementmaßnahmen spielt
bei der ökonomischen Analyse des Tierseuchenrisikos eine entscheidende
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4 Quelle: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, GeoRisikoForschung, NatCat-
SERVICE, Stand April 2007.

5 Zum Beispiel Doherty / Richter (2002) sowie Nell / Richter (2005) zum Naturkata-
strophenrisiko, bzw. Gas (2005) oder Nell (2001) zum Terrorrisiko.

6 Lediglich in agrarökonomischen Zeitschriften finden sich einige Arbeiten zu die-
sem Thema, z. B. Meuwissen et al. (2003).

7 Vgl. Nissen (2001, 41 f.) zur Bedeutung des indirekten Kontakts als Risikofaktor.
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Rolle. Externalitäten bei der Schadenprävention wurden in der versiche-
rungsökonomischen Literatur allerdings lange vernachlässigt und sind erst
in jüngster Zeit in einigen Arbeiten untersucht worden (z. B. Kunreuther /
Heal, 2003 und Hofmann, 2007).

� Zentraler Bestandteil eines effizienten Managements von Tierseuchenrisi-
ken ist die sofortige Meldung von Seuchenverdachtsfällen durch Tierpro-
duzenten an die zuständigen Veterinärbehörden, da im Falle eines Seuchen-
ausbruchs die schnelle Einleitung von Seuchenbekämpfungsmaßnahmen
entscheidend für die Begrenzung des Seuchenzuges ist. Der Anreiz zur Mel-
dung ist aber ceteris paribus umso höher, je umfassender Tierproduzenten
für entstehende Schäden kompensiert werden. Es tritt somit die ungewöhn-
liche Situation auf, dass der Anreiz zur Durchführung einer bestimmten
Schadenverhütungsmaßnahme mit zunehmender Kompensation im Scha-
denfall steigt, während bei den übrigen Schadenverhütungsmaßnahmen der
normale Zusammenhang gilt, dass steigende Risikoabsicherung zu sinken-
der Schadenverhütung führt. Ein effizientes Risikomanagement muss dieses
Tradeoff bei der Ausgestaltung der Risikoabsicherung berücksichtigen.

� Die Maßnahmen zur Bekämpfung und Eindämmung hochinfektiöser Tier-
seuchen werden unter anderem nach der Nähe zum Ort des Seuchenaus-
bruchs abgestuft (z. B. Europäische Union, 1985). Den Tierproduzenten ent-
stehen je nach Nähe zum Ursprungsort des Ausbruchs unterschiedliche
Schadenarten. Wenn der Betrieb in der Nähe infizierter Herden liegt oder
bereits Infektionsfälle in dem Betrieb aufgetreten sind, entstehen Verluste
vorwiegend durch die Keulung der Herden. Bei größerer Entfernung entste-
hen den Tierproduzenten dagegen vor allem Kosten und Verluste durch Be-
wegungs- und Verwertungsverbote. Tierproduzenten besitzen die praktisch
nicht zu kontrollierende Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit einer Seuchen-
ausbreitung durch geringe Sorgfalt oder vorsätzliches Verhalten zu erhöhen
und auf diese Weise Schäden durch Bewegungs- und Verwertungsverbote in
Schäden durch Keulung umzuwandeln. Daher ist eine sorgfältige Ausgestal-
tung der Entschädigungsregeln unerlässlich, um Risiko erhöhendes Verhal-
ten durch Fehlanreize zur Umwandlung von Schadenarten zu vermeiden.

Aufgrund des enormen und sektorenübergreifenden Schadenpotenzials liegt
effizientes Management des Risikos hochinfektiöser Tierseuchen im öffent-
lichen Interesse.8 Der öffentliche Sektor spielt bei der Seuchenbekämpfung
eine wichtige Rolle, denn er stellt zum einen große Teile der Infrastruktur für
die Seuchenbekämpfung zur Verfügung, zum anderen bestimmt er die Aus-
gestaltung der Entschädigungssysteme und schafft damit Verhaltensanreize für
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8 Besonders hohes öffentliches Interesse besteht darüber hinaus am Risikomanage-
ment von Tierseuchen, die potentiell auf Menschen übertragbar sind. Der Subtyp H5N1
der aviären Influenzavirusstämme ist ein aktuelles Beispiel einer sog. Zoonose (vgl.
Werner, 2006).
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Tierproduzenten. In den Mitgliedsländern der EU kann im Allgemeinen davon
ausgegangen werden, dass die zuständigen Veterinärbehörden über die tech-
nischen, personellen und finanziellen Ressourcen verfügen oder zumindest in
die Lage versetzt werden können, ihren Aufgaben beim Management von Tier-
seuchenrisiken nachzukommen. Im Folgenden wird unterstellt, dass eine aus-
reichende Infrastruktur für die Seuchenbekämpfung existiert.9

Dieser Aufsatz befasst sich daher ausschließlich mit den Maßnahmen des
Risikomanagements10 von Tierproduzenten. Auch deren Verantwortung und
Bedeutung im Management von Tierseuchenrisiken ist erheblich: Zum einen
hat eine Vielzahl von betriebswirtschaftlichen Entscheidungen in der Tierpro-
duktion Auswirkungen auf das Tierseuchenrisiko, zum anderen ist effiziente
Seuchenbekämpfung ohne die Mitwirkung von Tierproduzenten nicht denk-
bar. In den EU-Mitgliedsländern sind Tierhalter durch nationale Entschädi-
gungssysteme gegen die Schäden aus Tierseuchenausbrüchen versichert. Das
gesamte risikorelevante Verhalten von Tierproduzenten wie z. B. ihre Bereit-
schaft, Schadenverhütung zu betreiben, hängt sehr stark von den Regeln eines
Systems zur Entschädigung der durch Seuchenausbrüche entstehenden Kosten
und Verluste ab.

Die bestehenden Entschädigungssysteme sind neben der Regulierung, z. B.
in Form von Sicherheitsstandards beim Transport und bei der Produktion von
Tieren, die zentralen Instrumente zur Internalisierung der externen Effekte
des Tierseuchenrisikomanagements. Natürlich ist auch der Einsatz alterna-
tiver Internalisierungsmechanismen denkbar, wie etwa des Haftungsrechts
oder der Subventionierung bzw. Besteuerung von Risikomanagementmaß-
nahmen. Allerdings erweisen sich diese Instrumente im Kontext des Tier-
seuchenrisikos als wenig effizient: Bei einer Internalisierung durch das
Haftungsrecht besteht das Problem, dass bei Ausbruch einer hochinfektiösen
Tierseuche der Verursacher nur sehr schwer zu ermitteln ist, so dass Tierpro-
duzenten, bei denen eine Seuche ausbricht, selbst unter einer Gefährdungs-
haftung nur mit einer geringen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen müssen,
in Haftung genommen zu werden.11, 12 Daher gehen vom Haftungsrecht nur
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9 Dies trifft nicht immer zu: Der jahrzehntelange, massive Abbau von Amtstierärzten
im Vereinigten Königreich wird beispielsweise als eine der Hauptursachen für das kata-
strophale Ausmaß der Maul- und Klauenseuche 2001 in Großbritannien angesehen (vgl.
Court of Auditors, 2005, 16).

10 Unter dem Begriff Risikomanagement werden hier alle Aktivitäten verstanden, die
das Tierseuchenrisiko reduzieren, also die Wahrscheinlichkeit oder die erwartete Höhe
der gesamten Kosten und Verluste eines Seuchenausbruchs senken. Die Begriffe Scha-
denverhütung, Schadenvermeidung, Prävention und Sorgfalt werden synonym zu Risi-
komanagement verwendet.

11 Die Anreizwirkung einer Verschuldenshaftung wird noch deutlich geringer sein,
da der Nachweis schuldhaften Verhaltens äußerst schwierig zu erbringen sein wird.

12 Bei Summations- und Distanzschäden wird aufgrund der Schwierigkeiten des
Kausalitätsnachweises über die Einrichtung kollektiver Entschädigungsfonds diskutiert,
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266 Bernhard Hirsch und Martin Nell

entsprechend geringe Anreize zu risikomindernden Aktivitäten aus (Karten /
Richter, 1998, 431).

Die Internalisierung externer Effekte durch Subventionierung oder Besteue-
rung von Risikomanagementmaßnahmen ist mit dem Problem verbunden, dass
eine differenzierte Behandlung der Tierproduzenten nur sehr schwierig zu
realisieren sein dürfte. Da jedoch die externen Effekte unter anderem von
betriebsspezifischen Faktoren abhängig sind, ist die Ungleichbehandlung von
Betrieben konstitutives Element einer adäquaten Internalisierung externer
Effekte der Schadenverhütung. Während die notwendige Differenzierung im
Versicherungsbereich unter dem Begriff risikogerechte Tarifierung allgemein
anerkannt und akzeptiert wird, ist es nur schwer vorstellbar, dass eine be-
stimmte Biosicherheitsinvestition z. B. in einem Betrieb subventioniert wird
und in einem anderen nahezu identischen Betrieb nicht gefördert wird, nur
weil sich letzterer in einer Region mit geringerer Betriebsdichte befindet und
demzufolge geringere Risikomanagementstandards effizient sind. Diese Argu-
mentation trifft auch auf die Regulierung als Instrument zur Internalisierung
externer Effekte zu. Durch Regulierung können daher nur Mindestsicherheits-
standards in der Tierproduktion vorgeschrieben werden, sie eignet sich aber
nicht zur umfassenden Internalisierung externer Effekte in unterschiedlichen
Tierproduktionsbetrieben. Aus diesen Gründen werden in diesem Aufsatz vor-
wiegend Versicherungs- bzw. Entschädigungssysteme als Instrument zur Inter-
nalisierung externer Effekte der Schadenverhütung betrachtet.

Ziel dieses Aufsatzes ist es, die in den EU-Mitgliedsländern bestehenden
Kompensationssysteme im Hinblick auf die Anreize für individuelles Risiko-
management unter besonderer Berücksichtigung der oben genannten Probleme
zu untersuchen. Aufbauend auf dieser Analyse wird anschließend ein anreiz-
kompatibles Entschädigungssystem skizziert. Dazu werden zunächst individu-
elle Risikomanagementmaßnahmen beschrieben und Ursachen für ineffizien-
tes Risikomanagement sowie deren Implikationen dargestellt (Abschnitt 2). In
den folgenden Abschnitten wird die Entschädigungspolitik in den EU-Mit-
gliedsländern hinsichtlich ihrer Finanzierung (Abschnitt 3) und ihrer Kompen-
sationsregeln (Abschnitt 4) vorgestellt und bewertet. Dabei werden mehrere
Probleme identifiziert. Aufbauend auf der theoretischen Analyse und den he-
rausgearbeiteten Anreizproblemen in den vorangegangenen Abschnitten wird
eine anreizkompatible Neugestaltung der Entschädigungssysteme in Abschnitt
5 konkretisiert.
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die von allen potenziellen Verursacher finanziert werden. Die Schwierigkeiten beim
Nachweis eines Zusammenhangs zwischen Tierproduktion und Seuchenausbruch sind
beim Tierseuchenrisiko jedoch so groß, dass selbst derartige Konstrukte nicht hilfreich
sind.
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2. Individuelles Risikomanagement

2.1 Individuelle Risikomanagementmaßnahmen im Überblick

Ein eindeutiges Kriterium zur Abgrenzung individueller Risikomanage-
mentaktivitäten ist der Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahmen in Bezug
auf einen möglichen Seuchenausbruch, d. h. ob die Maßnahmen vor (ex ante)
oder nach (ex post) Bekanntwerden des Ausbruchs einer Tierseuche durch-
geführt werden. Etwas weniger eindeutig, aber umso wichtiger für die Analyse
adäquater Anreizsetzung ist das Kriterium der vertraglichen Konditionierbar-
keit von Risikomanagementmaßnahmen. Diese ist prinzipiell gegeben, wenn
die Durchführung entsprechender Maßnahmen unter verhältnismäßigem Auf-
wand beobachtet und verifiziert werden kann.13

Während bei den ex ante Maßnahmen eine eindeutige Klassifizierung in
beobachtbare und unbeobachtbare Maßnahmen möglich ist, gelingt dies bei
den ex post Maßnahmen nicht, da hier die Unterschiede in der Beobachtbar-
keit eher graduell ausfallen, wie im Folgenden noch ausführlich diskutiert
wird. Tabelle 1 zeigt eine Zusammenfassung beobachtbarer, also vertraglich
konditionierbarer, und unbeobachtbarer ex ante Risikomanagementmaßnah-
men sowie von ex post Maßnahmen, die im Rahmen eines effizienten Ma-
nagements hochinfektiöser Tierseuchen von Tierhaltern unternommen werden
müssen.

Tabelle 1

Risikomanagementmaßnahmen von Tierproduzenten

Beobachtbares ex ante Risikomanagement
� Biosicherheitsinvestitionen
� Produktionseigenschaften

Unbeobachtbares ex ante Risikomanagement
� Verhaltensbasierte ex ante Biosicherheitsmaßnahmen

Ex post Schadenverhütung
� Early disclosure (eingeschränkt beobachtbar und verifizierbar)
� Kooperation mit behördlichen Seuchenbekämpfungsmaßnahmen (nur teilweise beobacht-

bar und verifizierbar)
� Verhaltensbasierte ex post Biosicherheitsmaßnahmen (unbeobachtbar)

Beobachtbares ex ante Risikomanagement

Biosicherheitsinvestitionen, wie der Bau von Anlagen zur geschlossenen
Haltung von Hühnern oder die Umzäunung von Weiden, um den Kontakt einer
Herde mit Wildtieren zu verhindern, können leicht beobachtet und überprüft
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13 Vgl. z. B. Schweizer (1999) zum Einfluss von Beobachtbarkeit oder Verifizierbar-
keit relevanter Verhaltensweisen auf effiziente Verträge.
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werden. Gleiches gilt für risikorelevante Produktionseigenschaften wie z. B.
die Viehdichte am Standort einer Tierproduktion oder die Tiefe der Wert-
schöpfungskette eines Betriebes, die die Anzahl an notwendigen Tiertranspor-
ten und damit das Seuchenverbreitungsrisiko beeinflusst (Nissen, 2001, 41 f.).

Unbeobachtbares ex ante Risikomanagement

Verhaltensbasierte Biosicherheitsmaßnahmen werden teilweise ex ante
durchgeführt, wie z. B. die Erhaltung eines angemessenen hygienischen Zu-
stands in der Tierproduktion oder auch konkrete Vorsichtsmaßnahmen, wie
die routinemäßige, temporäre Trennung angelieferter Tiere von Bestandsher-
den zur Beobachtung (Shulaw / Bowman, 2001). Die Überprüfung verhaltens-
basierter Biosicherheitsmaßnahmen ist aus Kostengründen höchstens in Form
von Stichproben möglich. Zudem gibt es Maßnahmen, deren Beobachtbarkeit
und Verifizierbarkeit unter verhältnismäßigen Kosten überhaupt nicht gegeben
ist, wie z. B. die Sorgfalt eines Tierproduzenten, die Einschleppung von
Krankheitserregern in seine Herde durch sich selbst zu vermeiden, nachdem
er bei anderen Tierhaltern oder auf Schlachthöfen potentiell in Kontakt mit
Krankheitserregern gekommen ist.

Ex post Schadenverhütung

Im Gegensatz zu den ex ante Maßnahmen liegen die ex post Maßnahmen
nach Ausbruch einer hochinfektiösen Tierseuche vorwiegend in öffentlicher
Verantwortung. Die kollektiven Risikomanagementmaßnahmen umfassen un-
ter anderem das Anordnen von Schlachtungen und das Errichten von Restrik-
tionszonen zur Eindämmung und Bekämpfung von Tierseuchen. Das Verhal-
ten von Tierproduzenten hat dennoch einen erheblichen Einfluss auf die Effek-
tivität und Effizienz der Seuchenbekämpfung. In der Regel ist der Tierhalter
die erste Person, die bei einer Neuinfektion Krankheitssymptome beobachten
und die Veterinärbehörden darüber informieren kann. Die frühe Entdeckung
von Krankheitssymptomen und die sofortige Meldung eines Seuchenverdachts
an die zuständige Veterinärbehörde werden als early disclosure bezeichnet.14

Early disclosure gilt als entscheidende Risikomanagementmaßnahme nach
Ausbruch einer Tierseuche (z. B. Gramig et al., 2005, 4 und FAO, 2002), denn
eine über Wochen oder gar Monate unentdeckte Tierseuche kann angesichts
des intensiven Handels von Tieren innerhalb der EU zu einer massiven Seu-
chenausbreitung führen.15
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14 Die Entdeckung von Krankheitssymptomen in einer möglichst frühen Phase der
Infektion setzt die regelmäßige Überprüfung des Gesundheitszustands einer Herde
durch ihren Halter voraus. Das intuitiv den ex post Maßnahmen zuzurechnende early
disclosure enthält damit auch eine ex ante Komponente.
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Die Frage nach der Beobachtbarkeit und Verifizierbarkeit von early disclo-
sure muss differenziert beantwortet werden. Eine ex ante Beobachtung des early
disclosure Verhaltens durch unangekündigte Kontrollen des Gesundheits-
zustands von Herden ist so gut wie unmöglich: Der Nachweis eines Verstoßes
gegen einen gesetzlich definierten early disclosure Standard würde die Feststel-
lung eines Durchseuchungsgrades der Herde voraussetzen, der bei Einhaltung
des Standards vom Tierproduzenten bemerkt und zur Meldung hätte führen
müssen, also eine akzeptable Prävalenz der Tierseuche in der Herde überschrei-
tet. Die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer hochinfektiösen Tierseuche
in einer Herde ist ohnehin sehr gering. Das Zeitfenster zum Nachweis eines Ver-
stoßes ist darüber hinaus sehr eng, denn es wird erst durch das Überschreiten
der akzeptablen Prävalenz geöffnet und schließt sich wieder, sobald die Krank-
heitssymptome durch den Tierproduzenten entdeckt wurden und dieser Maß-
nahmen zur Minimierung der individuellen Verluste, z. B. die Beseitigung kran-
ker Tiere auf inoffiziellem Weg, durchgeführt hat. Beide Faktoren bewirken,
dass die Wahrscheinlichkeit, bei einem Verstoß gegen gesetzliche early disclo-
sure Vorgaben ertappt zu werden, nahe bei null liegt. Um effiziente early disclo-
sure Standards mit Hilfe von gesetzlichen Vorschriften und Kontrollen durch-
zusetzen, müssten Verstöße massiv bestraft werden. Individuelle Vermögens-
beschränkungen lassen derartige Strafen aber gar nicht zu.16 Ex post liefert die
Durchseuchung der Herde jedoch ein Signal für die Einhaltung eines early
disclosure Standards. Allerdings handelt es sich bei der Prävalenz nicht um ein
perfektes sondern lediglich um ein stochastisches Signal, so dass ein eindeuti-
ger Rückschluss von der Seuchenprävalenz in einer Herde auf das early disclo-
sure Verhalten von Tierproduzenten im Allgemeinen nicht möglich ist. Early
disclosure ist damit ex post eingeschränkt beobachtbar, aber nicht verifizierbar.
Die Prävalenzrate muss daher als Anreizinstrument für early disclosure im Rah-
men eines effizienten Entschädigungssystems eingesetzt werden. Als Instru-
ment im Rahmen gesetzlicher Verbotslösungen ist sie hingegen nicht geeignet.

Des Weiteren betrachten wir die Kooperation mit behördlichen Seuchen-
bekämpfungsmaßnahmen sowie verhaltensbasierte Biosicherheitsmaßnahmen
als ex post Schadenverhütungsmaßnahmen von Tierhaltern. Nach Meldung
und Bestätigung des Ausbruchs einer hochinfektiösen Tierseuche wird die
Seuchenbekämpfung durch die zuständigen Behörden koordiniert. Auch in
dieser Phase spielt das Verhalten von Tierproduzenten eine wichtige Rolle.

Schmollers Jahrbuch 128 (2008) 2

15 Der Ausbruch der Maul- und Klauenseuche im Vereinigten Königreich im Jahr
2001 wurde erst einen Monat nach dem Auftreten erster Infektionen in einem Betrieb
offiziell bestätigt. Zu diesem Zeitpunkt waren schon 57 Betriebe infiziert. Zudem wur-
den fast 50.000 Tiere in diesem kritischen Zeitraum in andere Länder der EU exportiert
(vgl. Court of Auditors, 2005, 16).

16 Auch Erfahrungen aus der Vergangenheit sprechen dafür, dass gesetzliche Vor-
schriften nicht ausreichen, um early disclosure zu gewährleisten: Trotz drohender Sank-
tionen erfolgten bei vergangenen Seuchenausbrüchen zu späte Meldungen von Ver-
dachtsfällen (Court of Auditors, 2005, 16 f. und Court of Auditors, 2000, 15).
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Ein reibungsloser Ablauf der Seuchenbekämpfung setzt die Kooperation der
Tierproduzenten mit den Behörden voraus, z. B. bei der Durchführung von
präventiven Schlachtungen oder die Einhaltung von Transportverboten. Der-
artige Aktivitäten können im Allgemeinen beobachtet und verifiziert werden,
insbesondere weil in Sperrgebieten vermehrt Kontrollen durchgeführt werden
können. Andere Auflagen sind schwerer zu kontrollieren, z. B. ein Verbot der
Ansammlung von Tieren, oder verhaltensbasierte ex post Biosicherheitsmaß-
nahmen, insbesondere erhöhte Sorgfalt beim Kontakt mit Tieren in Seuchen-
gebieten. Effiziente Kooperation mit behördlichen Seuchenbekämpfungsmaß-
nahmen und verhaltensbasierte ex post Biosicherheit kann insgesamt nur zum
Teil beobachtet und verifiziert werden.

2.2 Effizienz individueller Risikomanagementmaßnahmen

Effizientes Risikomanagement liegt vor, wenn die Summe aus Risikomana-
gementkosten und den erwarteten gesellschaftlichen Schäden von Tierseu-
chenausbrüchen minimiert werden. In einer Welt mit vollständiger Informa-
tion und ohne Externalitäten und verzerrende staatliche Eingriffe würde jeder
Tierproduzent von sich aus effizientes Risikomanagement betreiben, da in die-
sem Fall individuell und gesellschaftlich optimales Risikomanagement iden-
tisch ist. Folglich bestünde kein staatlicher Handlungsbedarf.

In der Realität ist jedoch keine der drei genannten Voraussetzungen erfüllt.
Erstens verursachen Maßnahmen des Risikomanagements hochinfektiöser
Tierseuchen erhebliche positive externe Effekte. Dies bewirkt, dass das indivi-
duell optimale Schadenvermeidungsniveau von Tierhaltern das gesamtgesell-
schaftlich optimale Schadenvermeidungsniveau unterschreitet, weil der exter-
ne Nutzen der Maßnahmen, d. h. die Reduktion des Erwartungsschadens ande-
rer Tierhalter, im individuellen Kalkül nicht berücksichtigt wird. Effizientes
Risikomanagement setzt daher einen geeigneten Internalisierungsmechanis-
mus voraus. Ein solcher Internalisierungsmechanismus wird in Abschnitt 5.1
näher betrachtet.

Zweitens ist ein erheblicher Teil der Risikomanagementaktivitäten für Dritte
nicht beobachtbar, so dass keine vollständige Information vorliegt. Daraus er-
gibt sich ein Problem bei der Absicherung des Tierseuchenrisikos im Rahmen
eines Entschädigungs- bzw. Versicherungssystems. Entschädigungsleistungen
sind zum einen aufgrund der Risikoaversion der Tierproduzenten, zum anderen
aufgrund der Notwendigkeit, Anreize zu early disclosure Verhalten zu setzen,
ökonomisch geboten. Die Entschädigungsleistungen im Schadenfall bewirken
aber, dass die Grenzerträge all jener Risikomanagementmaßnahmen sinken,
die von der Entschädigungsorganisation nicht beobachtbar sind und daher nicht
vertraglich konditioniert werden können (Winter, 2000, 155 f.). Dieses mora-
lische Risiko zwischen Tierproduzent und Entschädigungsorganisation bewirkt
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bei den unbeobachtbaren Maßnahmen ein weiteres Absinken des aufgrund der
Externalitäten ohnehin schon zu geringen, individuell optimalen Schadenver-
meidungsniveaus. In Abschnitt 4 wird gezeigt, dass die in den EU-Mitglieds-
ländern bestehenden Entschädigungssysteme die aus asymmetrischen Informa-
tionen resultierenden Probleme nicht adäquat berücksichtigen.

Neben diesen beiden strukturellen Problemen existieren drittens beim
Management von Tierseuchenrisiken verzerrende staatliche Eingriffe. Die
über die Ausgestaltung der Entschädigungssysteme festgelegte Finanzierung
von Kosten und Verlusten aus Tierseuchenausbrüchen bewirkt de facto eine
massive Subventionierung des Tierseuchenrisikos, die Auswirkungen auf be-
obachtbares ex ante Risikomanagement hat, wie im Abschnitt 3 gezeigt wird.

Zum Abschluss dieses Abschnitts sei darauf hingewiesen, dass die externen
Effekte in der Schadenverhütung analytisch scharf vom moralischen Risiko zu
trennen sind. Dies muss betont werden, weil die negativen Konsequenzen
asymmetrischer Information in der versicherungsökonomischen Literatur teil-
weise als externe Effekte interpretiert werden, da sie die Prämien für alle Ver-
sicherungsnehmer eines Kollektivs verteuern oder die am Markt erhältliche
Deckung reduzieren (z. B. Strassl, 1988; Zweifel / Eisen, 2000, 324). Externe
Effekte in diesem Sinne entstehen erst durch die Versicherung. Sie haben aber
nichts mit externen Effekten der Schadenverhütung zu tun, deren Internalisie-
rung durch Versicherung in diesem Aufsatz behandelt wird. Bei den externen
Effekten im Sinne von Strassl (1988) und Zweifel / Eisen (2000) ist die Ver-
sicherungsbeziehung das Problem, welches externe Effekte hervorruft. Dahin-
gegen wird in diesem Aufsatz Versicherung als Lösung des Problems externer
Effekte der Schadenverhütung diskutiert.

3. Finanzierung des Tierseuchenrisikos
und beobachtbares ex ante Risikomanagement

Ein Großteil der durch Tierseuchen entstehenden Kosten und Verluste wird
in den EU-Mitgliedsländern durch öffentliche Entschädigungssysteme ent-
schädigt. Deren Finanzierung steht auf zwei Säulen. Sogenannte beihilfefähige
Ausgaben zur Bekämpfung von Tierseuchen werden im Allgemeinen zu 50 %
von der EU erstattet. Dazu zählen Entschädigungszahlungen für Tiere, Eier,
Milch, Futter und Gerätschaften, die vernichtet werden müssen. Weiterhin
werden die Kosten der Vernichtung dieser Güter, Ausgaben für Reinigung,
Desinfektion und besondere Maßnahmen wie Impfungen als erstattungsfähige
Ausgaben angesehen.17 Die übrige Finanzierung der Entschädigungszahlun-
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17 Die beihilfefähigen Ausgaben sind in Europäische Union (1990) geordnet und
durch Europäische Union (2005) spezifiziert. Es bestehen Ausnahmen von der 50 %-Re-
gelung: Ausgaben im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche
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gen richtet sich nach nationalen Regelungen, die sich teilweise sehr stark un-
terscheiden. Kommerzielle Tierproduzenten sind z. B. in den deutschen Tier-
seuchenkassen oder im niederländischen Animal Health Fund zur Beitrags-
zahlung verpflichtet. In manchen EU-Staaten werden Entschädigungszah-
lungen dagegen unter vollständigem Verzicht auf finanzielle Beteiligung von
Tierproduzenten geleistet (Europäische Kommission, 2006, 40, 48, Annex I).
Insgesamt ist festzustellen, dass die Risikokosten der Tierproduktion durch die
EU-Beihilfen stark subventioniert werden. Der Tierproduktionssektor selbst
trägt, je nach Ausgestaltung der nationalen Finanzierungsregeln für Entschädi-
gungssysteme, allenfalls Teile der Risikokosten.

Die EU-Beihilfen bewirken, dass Betriebe umso stärker subventioniert wer-
den, je höher ihre Risikokosten sind. Auch nationale Finanzierungsregeln be-
wirken eine Subventionierung von Hochrisikobetrieben: In Mitgliedstaaten, in
denen Tierhalter die Risikokosten nicht durch Beitragszahlungen mitfinanzie-
ren, ergeben sich Umverteilungen analog zu den Beihilfen der EU. Auch in
den Mitgliedsländern, in denen Beiträge von Tierhaltern zur Finanzierung der
Entschädigungssysteme gefordert werden, findet eine Umverteilung zuguns-
ten von Hochrisikobetrieben statt. Zum Beispiel werden Beiträge zum nieder-
ländischen Animal Health Fund nicht nach Regionen differenziert (Europäi-
sche Kommission, 2006, 44), obwohl das Tierseuchenrisiko regional sehr un-
terschiedlich ist. Eine Beitragsdifferenzierung nach Risiko wird als diskrimi-
nierend aufgefasst, was deren politische Umsetzung erschwert.18 Die Situation
stellt sich in Deutschland etwas besser dar. Da fast jedes Bundesland eine
eigene Tierseuchenkasse bzw. einen Tierseuchenfond als Entschädigungssys-
tem unterhält, wird aus gesamtdeutscher Sicht zumindest eine regionale Risi-
kokomponente berücksichtigt. Das Tierseuchengesetz bietet weitere Möglich-
keiten zur Differenzierung von Beiträgen nach Risikomerkmalen, die von den
Tierseuchenkassen in unterschiedlichem Maße genutzt werden (Europäische
Kommission, 2006, 48 f.).

Die Anreizwirkung der Subventionierung von Risikokosten ist problema-
tisch. Steigende Risikokosten schlagen sich nur unvollständig oder gar nicht
auf die Produktionskosten nieder, da sie höhere Subventionen zur Folge haben.
Das verringert den Anreiz zur Durchführung von Risikomanagementmaß-
nahmen. Es werden z. B. Biosicherheitsinvestitionen unterlassen, selbst wenn
deren Kosten geringer sind als die damit verbundene Reduktion der internen
erwarteten Kosten und Verluste aus Seuchenausbrüchen, weil sie mit einer im-
pliziten Senkung der vom Risiko abhängigen Subventionen einhergehen.

Schmollers Jahrbuch 128 (2008) 2

werden zu 60 % erstattet, Impfstoffe werden unter Umständen vollständig erstattet. Vgl.
Europäische Union (1990), Artikel 3 und 11.

18 Vgl. Meuwissen et al. (2003). Aus ökonomischer Sicht sind gerade einheitliche
Beiträge bei heterogenen Risiken diskriminierend, da die erwarteten Barwerte der Kom-
pensationszahlungen für gute oder durchschnittliche Risiken systematisch geringer als
für Hochrisikobetriebe sind.

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/schm.128.2.261 | Generated on 2025-12-16 18:40:10



Anreizkompatibilität von Entschädigungssystemen 273

Des Weiteren werden ineffiziente Entscheidungen in der Tierproduktion ge-
troffen, weil steigende Risikokosten vom Entscheidungsträger nicht berück-
sichtigt werden. So ist z. B. in Teilen Europas eine zunehmende Spezialisie-
rung und Clusterbildung in der Tierproduktion zu beobachten. Spezialisierung
erhöht die Anzahl an notwendigen Tiertransporten und damit das Seuchen-
verbreitungsrisiko, erlaubt aber eine Senkung der Stückkosten durch Skalen-
effekte. Auch Clusterbildung erhöht das Tierseuchenrisiko19 und damit die
Risikokosten, während die übrigen Produktionskosten in Clustern gesenkt
werden können. Tierproduzenten profitieren von den sinkenden Stückkosten,
die sich durch die Industrialisierung der Produktion ergeben, während sie nur
zum Teil oder gar nicht für die gestiegenen Risikokosten aufkommen, die die
Industrialisierung mit sich bringt.

Die Subventionierung von Risikokosten bewirkt eine Senkung des individu-
ellen Grenznutzens des Risikomanagements, denn die Reduktion der Schaden-
erwartung bei einer Ausweitung der Schadenverhütung wird nur zu dem Teil
von Tierhaltern berücksichtigt, den sie selbst zu tragen haben. Bei unveränder-
ten Präventionskosten führt dies zu einer ineffizienten Einschränkung der
Schadenverhütung. Die Subventionierung bewirkt damit genau das Gegenteil
dessen, was ein Staatseingriff angesichts der positiven externen Effekte des
Risikomanagements eigentlich induzieren sollte, nämlich eine Internalisierung
der positiven externen Effekte und damit Ausweitung der individuellen Risi-
komanagementaktivitäten. Je nach Umfang der Subventionierung ist es sogar
möglich, dass eine unter Berücksichtigung aller Kosten und Erträge unwirt-
schaftliche Tierproduktion nur aufgrund von der Subventionierung von Risi-
kokosten profitabel ist und aufrecht erhalten wird. Dies könnte insbesondere
dann der Fall sein, wenn die (teil-) subventionierten Risikokosten ein erhebli-
cher Kostenfaktor in der Tierproduktion sind.

Die negativen Folgen einer Subventionierung von Risikokosten bezeichnen
wir als Subventionsproblem: Die Höhe der Subventionierung von Tierpro-
duzenten in den EU-Mitgliedsländern korreliert positiv mit dem Tierseuchen-
risiko des Betriebes. Dies verringert Anreize zur Erhöhung der Biosicherheit
und führt langfristig zu ineffizienten Produktionsstrukturen, die mit zu hohen
Risiken verbunden sind.

Im folgenden Abschnitt werden die aus asymmetrischen Informationen re-
sultierenden Anreizprobleme beim Tierseuchenrisiko genauer betrachtet, die
sich insbesondere im Zusammenhang mit early disclosure ergeben.
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19 Beim Ausbruch einer hochinfektiösen Tierseuche werden alle Herden in einem
bestimmten Umkreis geschlachtet. Die Zwangsschlachtung zur Seuchenbekämpfung in
einem Betrieb wird damit ceteris paribus umso wahrscheinlicher, je mehr Betriebe in
dessen Umkreis angesiedelt sind.
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4. Entschädigung für das Tierseuchenrisiko
und ex post Schadenverhütung

Kompensationszahlungen werden in fast allen EU-Ländern durch regie-
rungsnahe Programme geleistet.20 Tabelle 2 bietet einen groben Überblick
über die durch Seuchenausbrüche entstehenden Kosten und Verluste in den
Betrieben und wie diese in den EU-Mitgliedsländern typischerweise entschä-
digt werden.

Tabelle 2

Entschädigung von Kosten und Verlusten aus Tierseuchenausbrüchen21

Kosten und Verluste Entschädigung

Tierverluste � Keulung infizierter Herden � Allgemein Kompensation des Tier-
wertes
� Weniger Kompensation für tote /

sichtbar kranke Tiere in manchen
Ländern (z. B. Niederlande)

� Vorbeugende Keulung gesunder
Herden
� Tierschutzschlachtungen

� Kompensation des Tierwertes

Sonstige
Kosten und
Verluste

Durch Seuchenbekämpfungsmaßnah-
men entstehende Kosten und Verluste:
� Kosten für die Reinigung oder

Desinfektion von Betriebsstätten
und Geräten
� Betriebsunterbrechungsschäden

aufgrund von Protektionsmaßnah-
men (Zucht-, Bewegungs-, Verkaufs-
verbote)
� Betriebsunterbrechungsschäden

aufgrund von leerstehenden
Betriebsstätten nach Keulungen
� Partielle Tierwertverluste wegen

Notimpfungen und Verwertungs-
verboten

� Häufig keine Kompensation
� Überkompensation von Totalver-

lusten von Herden (z. B. Zusatzent-
schädigung von 20 % des Herden-
wertes in Dänemark)
� Teilweise bieten private Versiche-

rungen beschränkte Deckung an
(z. B. Betriebsunterbrechungsver-
sicherung in Deutschland)
� Teilweise leisten Regierungen bzw.

öffentliche Entschädigungssysteme
ad hoc Zahlungen (z. B. in Finnland)
oder Kompensation der Verluste
(z. B. in Schweden)
� Ad hoc Hilfen: Marktstützungskäufe

� Verluste wegen (seucheninduzierten)
Preisänderungen im Ein- oder Ver-
kauf

� Generell keine Kompensation
� Ad hoc Hilfen: Marktstützungskäufe

Auffällig ist dabei die Unterscheidung zwischen Schäden in Form von Tier-
verlusten aufgrund von angeordneten bzw. genehmigten Schlachtungen und
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20 Vgl. Asseldonk et al. (2003, 6 ff.). Privatwirtschaftlich betriebenen Risikotransfer
gibt es zumeist nur für nicht-epidemische Tierkrankheiten, wie z. B. durch Agroseguro
in Spanien, ein durch den Staat unterstützter Pool privater Versicherer (vgl. Europäische
Kommission, 2006, 54 ff.).

21 Vgl. Europäische Kommission (2006), Annex I und Asseldonk et al. (2003, 5 ff.).
Die in den Entschädigungssystemen der EU verwendete Unterscheidung zwischen sog.
direkten und indirekten Kosten ist für die vorliegende Analyse nicht hilfreich und wird
deshalb nicht übernommen.
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sonstigen Kosten und Verlusten, die direkt oder indirekt mit den Maßnahmen
der Seuchenbekämpfung in Verbindung stehen. Während Tierproduzenten in
Europa relativ gut gegen Tierverluste abgesichert sind, werden die sonstigen
Kosten und Verluste22 durch Seuchenbekämpfungsmaßnahmen in vielen Län-
dern gar nicht entschädigt. In manchen Ländern werden diese pauschal und
damit sehr ungenau erstattet: Die Entschädigung sonstiger Kosten und Ver-
luste durch Überkompensation geschlachteter Tiere ist z. B. unpräzise und
ignoriert zudem, dass Seuchenbekämpfung auch Kosten und Verluste in Be-
trieben verursacht, die nicht von Schlachtungen, sondern ausschließlich von
Restriktionsmaßnahmen wie von Transport- und Verwertungsverboten betrof-
fen sind. Nur in wenigen Ländern gibt es Angebote privater Versicherungen
zur begrenzten Deckung sonstiger Kosten und Verluste. Die EU-Mitglied-
staaten haben die Möglichkeit, Marktstützungskäufe durchzuführen, die unter
bestimmten Umständen auch aus EU-Mitteln subventioniert werden. Darunter
versteht man den staatlichen Aufkauf und Abtransport gesunder Tiere, die sich
in Restriktionszonen befinden. Diese ad hoc Maßnahmen dienen dem Schutz
von Tieren und der Stabilisierung von Märkten. Für von sonstigen Kosten und
Verlusten betroffene Viehproduzenten stellen Marktstützungskäufe eine unsys-
tematische Entschädigungsform dar (Europäische Kommission, 2006, 19).

Fehlanreize für Tierhalter mit infizierten Herden

Die Bereitschaft zur Meldung eines Seuchenverdachts hängt entscheidend
vom Umfang der Entschädigung von Kosten und Verlusten ab, die dem betref-
fenden Tierhalter durch die Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung entstehen.
Ganz ohne Kompensation wäre es aus Sicht eines einzelnen Tierhalters unsin-
nig, den Verdacht des Ausbruchs einer hochinfektiösen Tierseuche in seiner
Herde sofort zu melden. Schließlich würde dies die Zwangsschlachtung und
damit den Totalverlust seiner Herde bedeuten, sofern sich der Verdacht be-
stätigt. Zwar hat auch der betroffene Tierhalter ein langfristiges Interesse an
einer erfolgreichen Bekämpfung der Seuche. Kurzfristig wäre es jedoch indi-
viduell rational, zumindest die noch nicht erkrankten Tiere zu verkaufen, um
so den Verlust zu reduzieren, der sich nach offizieller Bestätigung des Aus-
bruchs und Einleitung von Seuchenbekämpfungsmaßnahmen zwangsläufig er-
gibt. Andererseits würde ein Kompensationssystem Anreize zur sofortigen
Meldung eines Seuchenverdachts setzen, wenn es die durch die Seuchen-
bekämpfung entstehenden Kosten und Verluste vollständig entschädigt.

In den EU-Mitgliedsländern werden Tierhalter bei Ausbruch einer Tierseu-
che sehr umfangreich für Tierverluste, aber äußerst unvollständig für sonstige
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22 Die sonstigen Kosten und Verluste eines Seuchenzuges für den Sektor sind erheb-
lich und übersteigen teilweise die Schäden durch Tierverluste (vgl. Gramig et al., 2006,
44).
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Kosten und Verluste entschädigt. Im Fall des Ausbruchs einer hochinfektiösen
Tierseuche können umfassende Restriktionen zur Seuchenbekämpfung anti-
zipiert werden, die mit erheblichen sonstigen Kosten und Verlusten für Tier-
produzenten verbunden sind. Die Entschädigungspolitik läuft auf eine starke
Unterkompensation von Schäden hinaus, was sich negativ auf die Bereitschaft
zur sofortigen Meldung eines Seuchenverdachts auswirken kann. Es könnte
aus Sicht eines Tierhalters vorteilhaft erscheinen, einen Seuchenverdacht nicht
zu melden, wenn der Selbstbehalt durch die Unterkompensation von Schäden
ungünstiger als die möglichen Folgen der Nicht-Meldung eingeschätzt wird.
Diese Gefahr besteht insbesondere, wenn die dauerhafte Vertuschung eines
Seuchenausbruchs möglich erscheint. Angesichts der Bedeutung einer
möglichst schnellen Entdeckung von Infektionen und Einleitung von Gegen-
maßnahmen ist es zu riskant, in einem Entschädigungssystem Fehlanreize zu
setzen, die early disclosure entgegenwirken.

Die ungenügenden Anreize für early disclosure bezeichnen wir als Anreiz-
problem I: Durch die Unterkompensation von Kosten und Verlusten aus Tier-
seuchenausbrüchen entstehen Fehlanreize, einen Seuchenverdacht nicht zu
melden.

Der hier dargestellte, positive Zusammenhang zwischen ex post Schaden-
verhütung und Entschädigung bzw. Versicherung ist bemerkenswert. Im Nor-
malfall ist dieser Zusammenhang genau umgekehrt, d. h. Versicherung ver-
mindert Anreize zur Schadenverhütung, da die Versicherten zwar die Kosten
der Schadenverhütung tragen, aber nicht in vollem Umfang von ihr profitieren,
weil zumindest ein Teil des (im Erwartungswert) reduzierten Schadens ohne-
hin durch die Versicherung ersetzt wird.23 Der positive Zusammenhang zwi-
schen Schadenverhütungsanreizen und Versicherung kommt beim Manage-
ment von Tierseuchenrisiken dadurch zustande, dass ex post Schadenver-
hütung des Versicherten selbst erstattungsfähige Kosten und Verluste ver-
ursacht. Der Nutzen der ex post Schadenverhütung bei hochinfektiösen
Tierseuchen fällt aber bei anderen Tierhaltern an, ist also ein positiver externer
Effekt, der sich in geringeren erwarteten Schäden anderer Tierproduzenten
manifestiert. Die bestehende Literatur zu externen Effekten der Schadenver-
hütung beschäftigt sich ausschließlich mit Schadenverhütungsmaßnahmen, die
intern und extern Nutzen stiften (z. B. Kunreuther / Heal, 2003; Hofmann,
2007). Im Vergleich dazu liegt im Tierseuchenbereich eine neue Qualität des
Problems externer Effekte der Schadenverhütung vor, da ex post Schaden-
verhütung ausschließlich mit externen Nutzen verbunden ist und sogar interne
Verluste verursacht.
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23 Dieses moralische Risiko tritt immer dann auf, wenn der Versicherte einen Verhal-
tensspielraum hat, weil die Schadenverhütung unbeobachtbar ist (vgl. Winter, 2000,
155 f.).
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Fehlanreize für Tierhalter mit gesunden Herden

Wie gezeigt ist die umfassende Entschädigung der Kosten und Verluste, die
durch die Bekämpfung von Tierseuchenausbrüchen entstehen, Voraussetzung
für die Bereitschaft von Tierhaltern zur sofortigen Meldung eines Seuchenver-
dachts. Doch auch nach Bekanntwerden des Ausbruchs einer hochinfektiösen
Tierseuche sind ex post Schadenverhütungsmaßnahmen von Tierhaltern in
Form von einer Kooperation mit behördlichen Maßnahmen zur Seuchen-
bekämpfung und ex post Biosicherheitsmaßnahmen notwendig. Wiederum
spielen die durch die Entschädigung von Kosten und Verlusten entstehenden
Anreize im Hinblick auf unbeobachtbare Maßnahmen eine entscheidende Rol-
le. Wenn die durch Einhaltung von behördlichen Restriktionen zur Seuchen-
bekämpfung entstehenden Kosten und Verluste unvollständig entschädigt wer-
den, entstehen Fehlanreize zur Reduktion dieses impliziten Selbstbehalts. Dies
betrifft insbesondere Tierproduzenten mit gesunden Herden, die von Restrik-
tionen wie Transportverboten, nicht aber von Schlachtungen betroffen sind.
Die durch die Restriktionen entstehenden sonstigen Kosten und Verluste wer-
den in vielen EU-Mitgliedsländern nicht entschädigt. Wäre die Herde des be-
trachteten Tierhalters infiziert, würde eine Notschlachtung angeordnet werden
und die vollständige Kompensation der Tierwerte erfolgen. Die nach einer
Notschlachtung entstehenden sonstigen Kosten und Verluste aufgrund eines
vorübergehend leerstehenden Betriebes können deutlich unter den sonstigen
Kosten und Verlusten liegen, welche die Versorgung einer gesunden Herde in
einer Restriktionszone mit sich bringt. Die Einkommens- und Vermögens-
situation eines in einer Restriktionszone angesiedelten Tierproduzenten ver-
bessert sich also, wenn sich seine Herde mit der grassierenden Seuche infi-
ziert. Es ist offensichtlich, dass solch ein System Fehlanreize birgt.24 Auch die
Antizipation von Hilfen durch Marktstützungskäufe, die erst ab einem be-
stimmten Ausmaß des Seuchenzuges durchgeführt werden, schafft Anreize für
Risiko erhöhendes Verhalten.

Anreize für Risiko erhöhendes Verhalten bezeichnen wir als Anreizproblem
II: Durch die fehlende bzw. unvollständige Entschädigung sonstiger Kosten
und Verluste sowie durch die Antizipation von Marktstützungskäufen entstehen
Fehlanreize zu Risiko erhöhendem Verhalten von Tierproduzenten, die von
Seuchenbekämpfungsmaßnahmen, nicht aber von Schlachtungen betroffen
sind.

Schmollers Jahrbuch 128 (2008) 2

24 Der Versuch, eine Herde absichtlich zu infizieren ist dabei nur die extremste Aus-
prägung. Relevant ist hier aber jede biosicherheitsrelevante ex post Sorgfaltsnorm von
Tierproduzenten in Restriktionszonen, wie z. B. die Isolation der Herde oder die Des-
infektion von Kleidung und Gerätschaften vor Kontakt mit der eigenen Herde.
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5. Anreizkompatible Neugestaltung von Entschädigungssystemen

Die bisherige Analyse hat gezeigt, dass effiziente Seuchenbekämpfung eine
prävalenzabhängige Kompensation der Schäden voraussetzt, die den Tierhal-
tern durch die Seuchenbekämpfungsmaßnahmen entstehen, um eine möglichst
frühzeitige Meldung von Seuchenausbrüchen zu erreichen. Eine relativ um-
fangreiche Kompensation erzeugt jedoch moralisches Risiko, weil viele indi-
viduelle Risikomanagementmaßnahmen nicht durch die Entschädigungsorga-
nisation beobachtet werden können. Das Tradeoff zwischen Anreizen für early
disclosure und unbeobachtbarem Risikomanagement muss bei der Ausgestal-
tung eines Entschädigungssystems zur Erzielung eines second-best Optimums
explizit berücksichtigt werden. Im Hinblick auf vertraglich konditionierbare
Risikomanagementmaßnahmen ist dagegen die Erzielung eines first-best Op-
timums durch die Internalisierung externer Effekte der Schadenverhütung
möglich. Notwendig dazu ist die Implementierung eines Internalisierungs-
mechanismus, wozu das Entschädigungssystem selbst als gut geeignet er-
scheint.

Die Ausgestaltung der Entschädigungssysteme in den EU-Mitgliedsländern
ist nicht mit dem Ziel eines effizienten Managements des Risikos hochinfek-
tiöser Tierseuchen vereinbar: Zum einen birgt die Finanzierung der Entschädi-
gungszahlungen Fehlanreize hinsichtlich der Durchführung von Biosicher-
heitsinvestitionen und der Anpassung von Produktionsstrukturen an das Tier-
seuchenrisiko. Externe Effekte dieser Risikomanagementmaßnahmen werden
also nicht internalisiert, obwohl dies möglich ist. Zum anderen enthalten die
Kompensationsregeln Fehlanreize bezüglich der Durchführung von ex post
Schadenverhütungsmaßnahmen, die auf die unzureichende Entschädigung
sonstiger Kosten und Verluste zurückzuführen sind. In diesem Abschnitt
wird skizziert, wie ein anreizkompatibles Kompensationssystem als Bestand-
teil eines Systems zum effizienten Management des Risikos hochinfektiöser
Tierseuchen aufgebaut sein sollte. Dabei werden zunächst die untrennbaren
Fragen des institutionellen Aufbaus sowie der Finanzierung erörtert. In Ab-
schnitt 5.2 werden dann Prinzipien für die Kompensationsregeln entwickelt.

5.1 Institutioneller Aufbau und Finanzierung

Eine Grundsatzfrage bezüglich des institutionellen Aufbaus eines Entschä-
digungssystems betrifft die Involvierung des Staates. Die Aufgabe eines Ent-
schädigungssystems ist die Kompensation der Kosten und Verluste, die Aus-
brüche hochinfektiöser Tierseuchen und deren Bekämpfung verursachen. Es
handelt sich also auf den ersten Blick um ein gewöhnliches Versicherungssys-
tem, was die Frage aufwirft, ob staatliche Intervention überhaupt notwendig
ist, die über eine reguläre Beaufsichtigung privater Versicherer und Regulie-
rung privater Versicherungsmärkte hinausgeht. Es gibt verschiedene Gründe,
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die Funktionsfähigkeit privater Märkte bei der Versicherung des Risikos hoch-
infektiöser Tierseuchen anzuzweifeln und damit Staatseingriffe zu fordern.25

Am weitesten gehen die Konsequenzen, die sich aus den externen Effekten
des beobachtbaren ex ante Risikomanagements für den institutionellen Aufbau
eines Versicherungssystems ergeben.

Biosicherheitsinvestitionen verringern die Wahrscheinlichkeit eines Infek-
tionsfalls auf dem Betrieb. Da hochinfektiöse Tierseuchen Ansteckungsrisiken
sind, verringert sich durch diese Investitionen stets auch die Wahrscheinlich-
keit eines Infektionsfalls in anderen Betrieben, die in der betreffenden Region
liegen bzw. durch Verkehr in Kontakt mit dem Betrieb stehen.26 Auf privaten
Märkten trägt jeder Tierproduzent die Kosten des beobachtbaren ex ante Risi-
komanagements, profitiert aber nur zum Teil von ihr. Ein großer Teil des Nut-
zens fällt als positiver externer Effekt bei externen, dritten Parteien an. Aus
einem individuellen Kalkül wird daher zu wenig beobachtbares ex ante Risiko-
management durchgeführt, was ein klassisches Ergebnis ökonomischer Ana-
lyse von Marktversagen aufgrund von positiven externen Effekten ist (Stiglitz,
2000, 214 ff.).

Wie oben gezeigt, erfordert effiziente ex post Schadenverhütung, insbeson-
dere early disclosure, ein Versicherungssystem. In einem Versicherungssystem
kann das effiziente beobachtbare ex ante Risikomanagement durch Vertrags-
gestaltung und Prämienbemessung durchgesetzt werden, indem die positiven
externen Effekte in der Prämienstruktur berücksichtigt und damit internalisiert
werden. Biosicherheitsinvestitionen und Produktionseigenschaften werden da-
bei in Form von Risikomerkmalen erfasst, die in statistisch nachweisbarem
Zusammenhang zur Höhe des Tierseuchenrisikos stehen und das beobachtbare
ex ante Risikomanagement eines Betriebes beschreiben. Risikomerkmale
können z. B. Art und Größe des Betriebes sowie regionale Merkmale und wei-
tere Betriebs- und Produktionseigenschaften sein.27 Effizientes Risikomanage-
ment wird durch Prämiendifferenzierung induziert, wenn die von den Risiko-
merkmalen abhängigen Prämiendifferenzen genau den Veränderungen der er-
warteten Schadenkosten des gesamten Tierproduktionssektors entsprechen,
die sich aufgrund des beobachtbaren ex ante Risikomanagements ergeben.
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25 Zum Beispiel könnte man aus der Kumuleigenschaft der Risiken hochinfektiöser
Tierseuchen die Notwendigkeit einer staatlichen Rückversicherung ableiten (vgl. Shaik
et al., 2006, 61).

26 Vgl. Nissen (2001, 41 f.) zur Bedeutung des indirekten Kontakts als Risikofaktor.
27 Es ist unmittelbar nachvollziehbar, dass Art und Größe eines Betriebes, z. B. Hal-

tung von Legehennen oder Mastschweinen und deren Anzahl, den Erwartungsschaden
beeinflussen. Tierseuchenrisiko ist auch regional sehr unterschiedlich: Die Wahrschein-
lichkeit des Auftretens einer Schweinepest- oder Maul- und Klauenseuche-Epidemie ist
im Süden der Niederlande etwa doppelt so hoch wie im Norden des Landes (vgl. Meu-
wissen et al., 2003). Weitere risikorelevante Betriebs- und Produktionsmerkmale sind
z. B. die Geschlossenheit und der Integrationsgrad einer Produktion.
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Eine zunehmende Integrationstiefe in der Tierproduktion eines Betriebes
würde z. B. mit einem Prämiennachlass verbunden sein, der die durch die In-
tegration entstehende Reduktion des Tierseuchenrisikos aller Betriebe wider-
spiegelt, die Folge der gesunkenen Anzahl an Tiertransporten ist. Durch diese
Prämienstruktur wird der interne und externe Nutzen beobachtbarer ex ante
Risikomanagementaktivitäten auf den Tierproduzenten übertragen. Man
spricht deshalb von der Internalisierung externer Effekte durch Versiche-
rung.28 Die Entscheidung über die Durchführung beobachtbarer ex ante Risi-
komanagementmaßnahmen bleibt beim Tierproduzenten. Die Prämiendiffe-
renzierung konfrontiert ihn aber mit den gesamten ökonomischen Konsequen-
zen seiner Entscheidungen in Form von veränderten Risikokosten für sich und
andere Tierhalter.

Eine Internalisierung externer Effekte durch Versicherung setzt zum einen
voraus, dass die gesamten Risikokosten durch Versicherungsprämien der Tier-
produzenten finanziert werden, also keine risikoabhängigen Subventionen ge-
zahlt werden. Zum anderen kann eine internalisierende Prämienstruktur nicht
in einem privaten Versicherungsmarkt mit Wettbewerb auf der Anbieterseite
umgesetzt werden, da ein großer Teil der positiven Externalitäten der Scha-
denverhütung in den Beständen konkurrierender Versicherer anfallen würde
und eine internalisierende Prämienstruktur daher keine Gleichgewichtslösung
sein kann. Eine internalisierende Prämienstruktur kann aber von einem Mono-
polversicherer angewendet werden, der dadurch gerade das optimale Niveau
an beobachtbarer ex ante Schadenverhütung durchsetzt. Allerdings gilt dies
nur bei einer Versicherungspflicht der Tierproduzenten: Eine Prämienstruktur,
die den externen Nutzen der Durchführung beobachtbarer ex ante Risikoma-
nagementmaßnahmen internalisiert, ist gleichbedeutend mit einer Prämien-
struktur, die externe Kosten des Unterlassens dieser Maßnahmen internalisiert.
Betriebe, die durch ihre Betriebs- und Produktionsmerkmale als relativ hohe
Risiken verursachende Betriebe eingestuft werden, müssten durch ihre Prä-
mien Risikokosten finanzieren, die sie ohne internalisierende Versicherungs-
prämien teilweise externalisieren könnten.

Der hier entwickelte Reformvorschlag zum institutionellen Aufbau und zur
Finanzierung eines Systems zur Kompensation von Kosten und Verlusten der
Bekämpfung hochinfektiöser Tierseuchen besteht aus der Schaffung öffent-
licher Pflichtversicherer in den Mitgliedsländern der EU.29 Dies allein stellt
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28 Eine modelltheoretische Untersuchung der Internalisierung externer Effekte der
Schadenverhütung durch Versicherung findet sich in Hofmann (2007). Die Internalisie-
rung externer Effekte durch Versicherung beschränkt sich auf den Tierproduktionssek-
tor. Wenn hohe positive Externalitäten des beobachtbaren ex ante Risikomanagements
außerhalb des Tierproduktionssektors auftreten, wie z. B. der Nutzen für die Bevölke-
rungsgesundheit beim Risikomanagement von Zoonosen, sind zusätzliche Internalisie-
rungsmechanismen nötig.

29 Ein privater Pflichtversicherer ist ordnungspolitisch offensichtlich unattraktiv.
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angesichts der Tatsache, dass in der Mehrheit der EU-Mitgliedsländer schon
jetzt öffentlich-rechtliche Entschädigungssysteme bestehen, keine gravierende
Änderung gegenüber dem Status Quo dar. Die Notwendigkeit einer Pflichtmit-
gliedschaft liegt auch angesichts der early disclosure Problematik auf der
Hand. Eine bedeutende Neuerung ist jedoch die internalisierende Prämien-
struktur und der damit verbundene Verzicht auf die Subventionierung der Risi-
kokosten. Der Vorteil eines Monopolversicherers gegenüber einem Versiche-
rungsmarkt mit Wettbewerb liegt in der besseren Internalisierung der positiven
Externalitäten der Schadenverhütung. Gleichwohl bedeutet die Versicherungs-
pflicht einen Eingriff in die Geschäftsführungsfreiheit von Tierproduzenten.
Deshalb sollte die Zuständigkeit des öffentlichen Pflichtversicherers auf
Krankheiten beschränkt sein, deren Risikomanagement mit erheblichen exter-
nen Effekten verbunden ist.30

Der Vorschlag, einen öffentlichen Pflichtversicherer zur Internalisierung
externer Effekte des Risikomanagements zu schaffen, wurde bisher vorwiegend
im Bereich der Versicherung gegen Elementarrisiken gemacht (z. B. in Nell,
2002; Ungern-Sternberg, 2002a). Dass die theoretischen Überlegungen zur In-
ternalisierung externer Effekte durch öffentliche Pflichtversicherer auch prak-
tisch implementierbar sind, zeigen die Beispiele der kantonalen Gebäudever-
sicherungen in der Schweiz, die nicht nur als Versicherungen, sondern auch als
Institutionen zur Förderung der Schadenverhütung überaus erfolgreich sind.31

5.2 Kompensationsregeln

In Abschnitt 4 wurde gezeigt, dass durch die Regeln zur Entschädigung von
Kosten und Verlusten bei der Bekämpfung von Seuchenausbrüchen in den EU-
Mitgliedsländern gravierende Fehlanreize entstehen. Es bestehen ungenügen-
de Anreize zur sofortigen Meldung eines Seuchenverdachts an die zuständigen
Veterinärbehörden (Anreizproblem I) sowie Anreize zu ex post Risiko er-
höhendem Verhalten von Tierhaltern mit gesunden Herden (Anreizproblem II).
Unvollständige Entschädigung bzw. die fehlende Entschädigung sonstiger
Kosten und Verluste sowie die fakultative Durchführung von Marktstützungs-
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30 Dabei handelt es sich insbesondere um hochinfektiöse Tierseuchen (vgl. Europäi-
sche Kommission, 2006, 69).

31 Die Versicherungsprämien und Schadenaufkommen in Kantonen mit Monopolver-
sicherern sind, bei vergleichbaren Bebauungsstrukturen und Gefährdungslagen, deutlich
niedriger als in Kantonen mit wettbewerblichem Versicherungsmarkt. Die Ursachen
hiefür sind vermutlich die erheblich höheren Investitionen der Monopolversicherer in
kollektive Schadenprävention, wie beispielsweise die Unterstützung der Feuerwehren
(vgl. Ungern-Sternberg, 2002b, 122 ff.). Während die Vorteile der Schweizer Monopol-
versicherer in der Beseitigung externer Effekte bei der kollektiven Schadenverhütung
liegen, hätte der Monopolversicherer im Rahmen unseres Vorschlags die Funktion, effi-
ziente individuelle Schadenverhütung durch eine internalisierende Prämienstruktur zu
induzieren.
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käufen wurden als die gemeinsamen Ursachen dieser Anreizprobleme identifi-
ziert. Es ist daher naheliegend, die ad hoc Unterstützung in Form von Markt-
stützungskäufen abzuschaffen, und stattdessen auch die sonstigen Kosten und
Verluste, die bei der Bekämpfung hochinfektiöser Tierseuchen entstehen,
durch den im vorherigen Abschnitt vorgestellten öffentlichen Pflichtversiche-
rer zu entschädigen.

Effiziente ex post Schadenverhütungsanreize

Durch eine vollständige Kompensation der Totalverluste von Herden und
sonstiger Kosten und Verluste kann die Kooperation von Tierhaltern bei der
Seuchenbekämpfung sichergestellt werden. Schließlich entfällt der Grund für
einen Verstoß gegen Restriktionen zur Seuchenbekämpfung, der in der Ver-
meidung bzw. Minderung nicht kompensierter Kosten und Verluste besteht.
Die Entschädigungsansprüche von Tierhaltern sollten deshalb auf alle Kosten
und Verluste ausgeweitet werden, deren Ursache eindeutig in der Durch-
führung von Seuchenbekämpfungsmaßnahmen liegt. Dies sind alle der in
Tabelle 2 aufgeführten Kosten und Verluste mit Ausnahme von Verlusten auf-
grund von durch Seuchen induzierten Preisbewegungen.32 Der Kreis der zu
kompensierenden Tierhalter würde sich damit um die von Seuchenbekämp-
fungsmaßnahmen, aber nicht von Schlachtungen betroffenen Tierproduzenten
erhöhen. Die Bemessung der Schadenhöhe ist komplex, steht aber hier nicht
im Mittelpunkt der Analyse. Grundsätzlich ist es aus anreiztheoretischer Sicht
wichtig, Tierverluste nach aktuellen Marktpreisen zu entschädigen,33 und die
sonstigen Kosten und Verluste möglichst präzise zu entschädigen34.

Neben der Förderung der Kooperation von Tierhaltern mit behördlichen
Seuchenbekämpfungsmaßnahmen bietet eine umfassende Kompensation An-
reize zur sofortigen Meldung eines Seuchenverdachts. Um jedoch auch sicher
zu stellen, dass Tierhalter den Gesundheitszustand ihrer Herde mit der gebote-
nen Aufmerksamkeit beobachten, so dass Seuchenausbrüche nicht nur sofort
nach ihrer Entdeckung gemeldet, sondern auch möglichst früh entdeckt wer-
den, muss eine prävalenzabhängige Entschädigung für Tierverluste eingesetzt
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32 Preisrisiken können nicht berücksichtigt werden, weil sie den gesamten Tierpro-
duktionssektor und nicht nur die von Seuchenbekämpfungsmaßnahmen betroffenen
Tierproduzenten belasten. Zudem sind Tierseuchenausbrüche nur eine von verschiede-
nen Bestimmungsfaktoren des Preisrisikos. Effizientes Management von Preisrisiken
ist deshalb unabhängig von einem System zur Entschädigung von Kosten und Verlusten
aus Tierseuchen (vgl. Europäische Kommission, 2006, 84 f.).

33 Vgl. Weltbank (2006, 21 f.). Spezielle Probleme können dadurch entstehen, dass
Marktpreise nach seuchenbedingten Marktzusammenbrüchen nicht erhältlich sind (vgl.
Court of Auditors, 2005, 18).

34 Zweckmäßig erscheint die Auszahlung von ex ante vereinbarten, restriktionsspezi-
fischen Tagespauschalen (vgl. Europäische Kommission, 2006, 83).
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werden. Die Entschädigung infizierter Herden korreliert dabei negativ mit
ihrem Durchseuchungsgrad. Als verseucht gelten sichtbar kranke Tiere, deren
Erkrankung durch den Tierhalter erkannt werden kann. Die Meldung eines
Seuchenverdachts in einer frühen Phase des Ausbruchs geht einher mit einer
geringen Durchseuchung der infizierten Herde und führt zu einer vollen
Entschädigung von Tierverlusten. Wird allerdings ein relativ hoher Durch-
seuchungsgrad einer infizierten Herde bei Meldung des Seuchenverdachts
festgestellt, so ist dies ein (stochastisches) Signal, dass der Tierhalter den Ge-
sundheitsstatus seiner Herde nicht mit ausreichender Intensität überprüft hat
oder einen Verdacht nicht sofort gemeldet hat, also nicht das geforderte early
dis-closure Verhalten gezeigt hat. Dieses Verhalten wird mit einer geringeren
Entschädigungsintensität für Tierverluste sanktioniert.35

Eine prävalenzabhängige Entschädigung muss sorgfältig definiert werden.
Zunächst muss für jede hochinfektiöse Tierseuche eine akzeptable Prävalenz
festgelegt werden, die eine maximale Anzahl oder einen maximalen Anteil
sichtbar kranker Tiere einer Herde definiert, der gerade noch mit dem gefor-
derten early disclosure Verhalten vereinbar ist. Eine Überschreitung der akzep-
tablen Prävalenz zeigt an, dass der Tierhalter seiner Verantwortung zur regel-
mäßigen Gesundheitsprüfung und sofortigen Verdachtsmeldung nicht in gebo-
tener Sorgfalt nachgekommen ist, und wird mit Einbußen bei der Entschädi-
gung von Tierverlusten verbunden.36 Wäre die Prävalenz ein perfektes Signal,
kann die Entschädigung vollständig gekappt werden. Da aber in der Realität
davon auszugehen ist, dass sie lediglich ein stochastisches Signal ist, muss die
Meldebedingung aufrecht erhalten werden. Daher darf die Entschädigung die
Höhe der zusätzlich durch die Seuchenbekämpfung entstehenden Kosten und
Verluste nicht unterschreiten. Ein Verstoß gegen das geforderte early disclo-
sure Verhalten ist in beiden Fällen mit einer signifikanten Selbstbeteiligung
belegt. Dadurch kann sicher gestellt werden, dass Tierproduzenten das gefor-
derte und durch die akzeptable Prävalenz spezifizierte early disclosure Verhal-
ten umsetzen.

Effiziente Anreize für unbeobachtbares Risikomanagement
und early disclosure

Wie in Abschnitt 5.1 dargelegt, kann ein öffentlicher Pflichtversicherer
durch geeignete Prämienbemessung effiziente Anreize zur Durchführung be-
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35 In den EU-Mitgliedstaaten enthalten die Entschädigungssysteme der Niederlande
und Deutschlands bereits prävalenzabhängige Komponenten (vgl. Europäische Kom-
mission, 2006, 42, 48).

36 Da der Zeitpunkt der Meldung eines Seuchenverdachts ausschlaggebend ist, muss
die bei Überprüfung und Bestätigung des Verdachts vorherrschende Prävalenz ggf.
um den Krankheitsfortschritt vom Meldungs- zum Untersuchungszeitpunkt bereinigt
werden.

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/schm.128.2.261 | Generated on 2025-12-16 18:40:10



284 Bernhard Hirsch und Martin Nell

obachtbarer ex ante Risikomanagementmaßnahmen setzen. Im Hinblick auf
unbeobachtbare Schadenverhütung ist dies nicht möglich, weil die Vorausset-
zung der vertraglichen Konditionierbarkeit nicht gegeben ist. Die Unbeobacht-
barkeit verhaltensbasierter Biosicherheitsmaßnahmen und die Notwendigkeit
einer umfassenden Entschädigung von Kosten und Verlusten bedingt mora-
lisches Risiko. Das auch ohne moralisches Risiko vorliegende Problem, dass
aufgrund von positiven externen Effekten der Schadenverhütung selbst in Ab-
wesenheit eines Entschädigungssystems zu wenig Schadenverhütung betrieben
werden würde, wird dadurch noch zusätzlich verstärkt.

Da verhaltensbasierte ex ante Biosicherheitsmaßnahmen die Wahrschein-
lichkeit eines Infektionsfalles, nicht aber die Schadenhöhe bei Eintritt einer
Tierseuche reduzieren,37 ist ein fixer Selbstbehalt (Abzugsfranchise) das effi-
ziente versicherungstechnische Instrument zur Erzielung entsprechender An-
reize.38 Das heißt ein Tierhalter muss einen festen Betrag des Schadens selbst
tragen. Entschädigt wird nur der Teil der gesamten Schäden eines Tierhalters,
der die Abzugsfranchise übersteigt. Die Franchise darf aber nur bei Tierhaltern
mit infizierten Herden angewendet werden. Wird aus Tierschutzgründen oder
präventiv geschlachtet, was für die Mehrheit der geschlachteten Herden beim
Ausbruch hochinfektiöser Tierseuchen der Fall ist, darf der Selbstbehalt nicht
angewendet werden, damit die von ihm ausgehenden Anreizwirkungen nicht
geschwächt werden. Dann entfaltet die Selbstbeteiligung auch Anreize für ver-
haltensbasierte ex post Biosicherheitsmaßnahmen von Tierhaltern mit gesun-
den Herden in Restriktionszonen. Schließlich werden die Kosten und Verluste
aus Bewegungs- und Verwertungsverboten und sonstigen Restriktionen voll-
ständig entschädigt. Tritt jedoch eine Infektion auf, wird ein Selbstbehalt in
Höhe der Abzugsfranchise fällig. Die Selbstbeteiligung schafft somit Anreize
zur Durchführung unbeobachtbarer ex ante und ex post Biosicherheitsmaß-
nahmen.39 Die Höhe der Abzugsfranchise sollte spürbar und ceteris paribus
umso höher sein, je stärker der Einfluss verhaltensbasierter Biosicherheits-
maßnahmen auf die Schadenwahrscheinlichkeit ist.40

Ex post bewirkt eine Abzugsfranchise allerdings, dass Anreize zum early
disclosure verringert werden. Es besteht deshalb die Gefahr, dass Seuchenaus-
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37 Biosicherheitsmaßnahmen zielen darauf ab, Krankheitserreger von Herden fern zu
halten und reduzieren damit definitionsgemäß die Schadenwahrscheinlichkeit (vgl.
Shulaw / Bowman, 2001).

38 Vgl. Winter (2000). Alternativ kann auch ein Schadenfreiheitsrabatt vereinbart
werden, der anreiztheoretisch äquivalent zur Abzugsfranchise ist.

39 Im Ergebnis wird dann ein sog. second-best Optimum erzielt, was die effiziente
Lösung angesichts des beim moralischen Risiko vorliegenden Tradeoffs zwischen Risi-
koallokation und Anreizsetzung darstellt.

40 Die Bestimmung des Einflusses verhaltensbasierter Schadenverhütung auf die In-
fektionswahrscheinlichkeit ist eine tiermedizinische Aufgabe. Ein möglicher Einfluss-
faktor ist, ob eine Krankheit endemisch oder importiert ist (vgl. Gramig et al., 2005, 2).
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brüche nicht gemeldet werden (Anreizproblem I), wenn die erwarteten Verlus-
te bei Nicht-Meldung unterhalb der Höhe des Selbstbehalts liegen. Hier zeigt
sich, dass bei der Ausgestaltung des Entschädigungssystems nicht nur das aus
der Analyse des moralischen Risikos bekannte Tradeoff zwischen Risikoallo-
kation und Anreizsetzung besteht, sondern dass zusätzlich auch ein Tradeoff
in der Anreizsetzung für unbeobachtbare Risikomanagementmaßnahmen und
early disclosure existiert. Bei steigendem Selbstbehalt werden die Anreize für
verhaltensbasierte Biosicherheitsmaßnahmen stärker. Gleichzeitig steigt aber
auch die Gefahr, dass ein Seuchenverdacht nicht gemeldet wird. Dies gilt ins-
besondere für Neuinfektionen, d. h. Tierhalter mit infizierten Herden, die sich
nicht innerhalb schon bestehender Restriktionszonen befinden.41 Die Erzie-
lung von Anreizen für unbeobachtbare Risikomanagementmaßnahmen und
early disclosure sind damit konkurrierende Ziele.

Durch die Festlegung eines Franchisebetrags wird eine Position im Tradeoff
von Anreizen für verhaltensbasierte Biosicherheit und early disclosure ein-
genommen. Die Entscheidung über die sofortige Meldung eines Seuchen-
verdachts resultiert aus dem Vergleich von Netto-Kosten und Verlusten bei
Meldung und Nicht-Meldung. Durch die Prävalenzabhängigkeit der Entschä-
digung kann sicher gestellt werden, dass ein Seuchenausbruch durch den
betreffenden Tierhalter in einer frühen Phase entdeckt wird.42 Die sofortige
Meldung eines Seuchenverdachts ist deshalb für Tierhalter eine risikofreie
Strategie, die Netto-Kosten in Höhe des Franchisebetrags verursacht. Darüber
hinaus liegt die mit einer sofortigen Meldung verbundene Minimierung der
gesamtwirtschaftlichen Verluste eines Seuchenausbruchs im Interesse eines
direkt betroffenen Tierproduzenten. Nicht-Meldung ist dagegen risikobehaftet.
Auch wenn der Verlust durch sichtbar kranke und damit unverkaufbare Tiere
zunächst geringer als die Abzugsfranchise ist, besteht bei hochinfektiösen
Tierseuchen die Gefahr, dass eine während des Verkaufs der Tiere fortschrei-
tende Durchseuchung der Herde diese Netto-Kosten in die Höhe treibt. Dies
bedeutet im Umkehrschluss, dass early disclosure Verhalten mit umso höheren
Abzugsfranchisen vereinbar ist, je schneller sich eine Tierseuche innerhalb
einer Herde ausbreitet.

Das beschriebene Tradeoff zwischen Anreizen für verhaltensbasierte Bio-
sicherheit und early disclosure muss bei der Festsetzung des Franchisebetrags
berücksichtigt werden. Daher sollte die Abzugsfranchise krankheitsspezifisch
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41 Innerhalb schon bestehender Restriktionszonen ist die Vorteilhaftigkeit der Nicht-
Meldung eines Seuchenausbruchs in bislang gesunden Herden aufgrund von Kontrollen
und Restriktionen unwahrscheinlich.

42 Die Anreize zur regelmäßigen Überprüfung der Gesundheit der Herde durch den
Tierhalter bestehen unabhängig davon, ob ein Tierhalter beabsichtigt, einen Seuchen-
verdacht sofort, verzögert oder gar nicht zu melden, da nicht nur die Entschädigung,
sondern auch der Verkaufswert der Herde bei Nicht-Meldung mit zunehmender Präva-
lenz absinkt.
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sein und ceteris paribus umso höher ausfallen, je wichtiger unbeobachtbare
Biosicherheit im Vergleich zu early disclosure ist, und je besser early disclo-
sure durch eine prävalenzabhängige Entschädigung durchgesetzt werden kann,
d. h. je risikoreicher die Nicht-Meldung des Ausbruchs einer hochinfektiösen
Tierseuche für den betreffenden Tierproduzenten ist.

6. Schlussbemerkungen

Die Analyse der Anreizwirkungen bei der Kompensation von Schäden aus
Tierseuchenausbrüchen und Seuchenbekämpfungsmaßnahmen zeigt, dass
sowohl die Finanzierung, als auch die Entschädigungsregeln der in den EU-
Mitgliedsländern bestehenden Kompensationssysteme mit Fehlanreizen ver-
bunden sind. Folge davon ist ineffizientes Risikomanagement durch Tier-
produzenten. Insbesondere bewirkt die durch massive Subventionierung des
Tierseuchenrisikos gekennzeichnete Finanzierung der Kompensationssysteme,
dass sich langfristig zu risikoreiche Produktionsstrukturen ergeben und sinn-
volle Biosicherheitsinvestitionen unterbleiben. Die Entschädigungsregeln stel-
len weder sicher, dass Tierhalter den Verdacht eines Seuchenausbruchs sofort
an die zuständige Veterinärbehörde melden, noch bieten sie im Falle des Aus-
bruchs einer hochinfektiösen Tierseuche Anreize zur Kooperation mit den
behördlich angeordneten Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung und für ver-
haltensbasierte ex post Biosicherheit.

Ein geeignetes institutionelles Arrangement zur Abdeckung des Risikos
hochinfektiöser Tierseuchen ist ein öffentlicher Pflichtversicherer. Diese Insti-
tution kann einerseits die Kompensationsfunktion erfüllen, durch die optimale
Anreize zur Durchführung effizienter Risikomanagementmaßnahmen durch
Tierhalter geschaffen werden. Die anreizkompatiblen Entschädigungsprin-
zipien geben eine umfassende Entschädigung vor und zeichnen sich durch ex-
plizite early disclosure Anreize, durch die Abwesenheit von ad hoc Zahlungen
und durch die Vereinbarung eines fixen Selbstbehalts aus, der nur bei Tierhal-
tern mit infizierten Herden zur Anwendung kommt. Die Höhe des Selbst-
behalts ist krankheitsspezifisch. Sie steigt mit der relativen Bedeutung von un-
beobachtbarer Schadenverhütung im Vergleich zu early disclosure und sinkt
mit der Erfolgswahrscheinlichkeit einer Geheimhaltung von Seuchenaus-
brüchen. Auch die Prävalenzabhängigkeit der Entschädigungsfunktion ist
krankheitsspezifisch. Je besser man von der Prävalenz auf das early disclosure
Verhalten schließen kann, desto eher ist es möglich, starke Anreize für die ex
ante Komponente des early disclosure Verhaltens durch eine Kappung der Ent-
schädigungsfunktion bei hoher Prävalenz zu setzen. Der Vorteil eines öffent-
lichen Pflichtversicherers liegt aber weniger in den Entschädigungsprinzipien,
sondern vielmehr in den positiven externen Effekten des beobachtbaren ex an-
te Risikomanagements begründet. Diese können, sofern sie sich innerhalb des
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Tierproduktionssektors auswirken, durch geeignete Prämiendifferenzierung
von einem Monopolversicherer internalisiert werden, während dies Versiche-
rern auf einem Wettbewerbsmarkt nicht möglich ist. Damit induziert ein
öffentlicher Pflichtversicherer langfristig effiziente Produktionsstrukturen und
Investitionen in Biosicherheit, indem er interne wie externe Risikowirkungen
durch Prämiendifferenzierung bepreist und damit die gesamten Risikoeffekte
von beobachtbaren, risikorelevanten Produktionsentscheidungen in das Ent-
scheidungskalkül des Tierproduzenten rückt. Die Zuständigkeit des Pflicht-
versicherers sollte aber auf hochinfektiöse Tierseuchen wie Schweinepest,
Maul- und Klauenseuche oder Vogelgrippe beschränkt sein, da insbesondere
deren Risikomanagement mit erheblichen externen Effekten verbunden ist.

Die Notwendigkeit einer Abwesenheit von Subventionen in einem anreiz-
kompatiblen Kompensationssystem ist keine Fundamentalkritik an einer Sub-
ventionierung der Tierproduktion. Wenn der Tierproduktionssektor gesell-
schaftlich wichtige Aufgaben erfüllt, für die er über Märkte nicht oder nicht
ausreichend entlohnt wird, ist eine Subventionierung des Sektors aus wohl-
fahrtsökonomischer Sicht empfehlenswert. Die Höhe der Subventionen für
einzelne Betriebe jedoch anhand ihres Tierseuchenrisikos festzulegen, bewirkt
langfristig die Entstehung zu risikoreicher Produktionsstrukturen. Eine Re-
form der Finanzierung der Entschädigungssysteme in den EU-Mitgliedslän-
dern in Form eines einheitlichen Finanzierungsbeitrags der Tierproduzenten
zu den Risikokosten ist darüber hinaus zur Förderung eines fairen Wett-
bewerbs zwischen Tierproduzenten aus unterschiedlichen EU-Ländern ge-
boten.
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